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Editorial

Gerhard Bartz © privat

Liebe Mitglieder, Freundinnen 
und Freunde unseres Vereines,

da stehen sie schon wieder vor 
der Tür: die Wahlen zum Deut-
schen Bundestag. Rein aus behin-
derungspolitischer Sicht hat uns 
die zu Ende gehende Legislatur 
nicht viel gebracht. Einige diskri-
minierende Behandlungen durch 
Behörden haben etwas nachgelas-
sen. In anderen Amtsstuben ist die 
Zeit dagegen stehen geblieben. So 
richtig messbar gab es Änderungen 
bei der Einkommens- und Vermö-
gensanrechnung. Die fortgesetz-
te Enteignung der Menschen, die 
gesetzlich verbriefte Nachteilsaus-
gleiche beziehen müssen, wurde 
verringert. 

Dabei ist sie für viele immer 
noch da und macht den Betroffenen 
ständig klar, sie würden doch ir-
gendwie Mitschuld an ihrer Behin-
derung tragen, weswegen man sie 
„leider“ zur Kasse bitten müsse. 
Unbehindert man muss schon mo-
natlich Straftaten begehen, um als 
Mensch ohne Behinderung derart 
permanent geschröpft zu werden. 
Es gibt jedoch auch immer noch Be-

hörden, die den Nachteilsausgleich 
zur Gänze als Hilfe zur Pflege be-
zahlen. Für die Behörde ein Vor-
teil, denn es gelten auf diese Wei-
se die hohen Eigenanteile des SGB 
XII weiter. Nur wenn auch Einglie-
derungshilfe bezahlt wird, egal wie 
hoch der Anteil, sind für die Enteig-
nung (auch zumutbarer Eigenanteil 
genannt), die besseren Regeln des 
SGB IX maßgeblich.

Was haben wir nicht im Laufe der 
letzten Jahrzehnte Wahlprüfsteine 
geschrieben? Welch schön klin-
gende Antworten haben wir nicht 
dafür erhalten. Was haben wir nicht 
für großartige Gesetzentwürfe ge-
lesen (von Parteien, die gerade die 
Oppositionsbänke drückten)? Stets 
gilt hier die goldene Politikregel, 
die Dr. Klaus Mück vor Jahren auf-
gestellt hat: „Je konkreter die Aus-
sage einer Partei, desto weniger ist 
sie an der Regierung beteiligt.“ In 
Regierungsverantwortung erinnert 
man sich daran nicht (mehr). 

Als Regierungspartei sorgt man 
dann wieder für die Kontinuität der 
aussondernden Diskriminierung 
der letzten Jahrzehnte. Ist es wirk-
lich ein Naturgesetz, dass Men-
schen, die Nachteilsausgleiche für 
sich in Anspruch nehmen müssen, 
dafür zur Kasse gebeten werden? 
Besonders in der Anfangszeit der 
Nachteilsausgleiche wird es bitter, 
wenn man zunächst sein Erspartes 
verlieren muss, ehe man Unterstüt-
zung erfährt. Hier wird die Einstu-
fung in nur „Hilfe zur Pflege“ be-
sonders fatal: Statt fast 60.000 € 
beträgt der Vermögensfreibetrag 
nur 5000 €.

Das alles, weil es unsere Gesell-
schaft als richtig empfindet, dass 
man im Alter ausgesondert wird. 
Sobald man als alter Mensch Hil-
fe braucht, wird man auf Mini-

malversorgung gehalten. Und weil 
wir mit der Hilfe zur Pflege nicht 
zwischen Alter und Behinderung 
differenzieren, bekommen behin-
derte Menschen die gleiche „Für-
sorge“, die wir für die alten Men-
schen bereit sind, zu „gewähren“. 
Seit Jahren bemüht sich die Behin-
dertenselbsthilfe darum, neben der 
Eingliederungshilfe und der Hil-
fe zur Pflege die dritte Unterstüt-
zungsart „Assistenz“ zu etablie-
ren. Es wird vermutet, dass die 
Lobby der Sozial- und Wohlfahrts-
konzerne dies verhindert. Denn 
damit wären Menschen mit Be-
hinderungen ihrem unmittelbaren 
Einfluss entzogen.

So wird auch die kommende 
Bundesregierung weitgehend un-
abhängig von ihrer Zusammenset-
zung am Erhalt der Mauer, die uns 
behinderte Menschen mit Bedarf an 
Nachteilsausgleichen von der üb-
rigen Gesellschaft trennt, weiterar-
beiten. Das haben wir im Titelbild 
dieser Ausgabe zeichnerisch darge-
stellt. Die uns trennende Mauer be-
steht aus den Sozialgesetzbüchern, 
die dann konkret sind, wenn es um 
Versagungen und Wegnahmen geht 
und die sofort verschwommene Re-
gelungen bereithalten, wenn es um 
Leistungen geht. Vor diesem Hin-
tergrund ist es schwierig, seine 
Rechte durchzusetzen, da Anwalts-
leistungen im Sozialbereich gering 
honoriert werden. Und wer dann 
nicht selbst weitergehende Rech-
nungen bezahlen kann, wird erle-
ben, bei der Anwaltssuche Absagen 
zu erhalten.

Zum wiederholten Mal sei auf 
die Interpretation des Artikels 3 
Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz hin-
gewiesen. Das dortige Benachteili-
gungsverbot „Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt 
werden.“ bedarf zur Feststellung 
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Editorial / Bundestagswahl 2021

Bundestagswahl 2021

eine Gruppe von Menschen, mit der 
verglichen werden muss, um Be-
nachteiligungen feststellen zu kön-
nen. Diese Vergleichsgruppe haben 
Fachgerichte zwischenzeitlich fest-
gemacht: „Der Teilhabebedarf be-
steht im Ausgleich behinderungs-
bedingter Nachteile; maßgebliche 
Vergleichsgruppe ist der nichtbe-
hinderte und nicht sozialhilfebe-
dürftige Mensch vergleichbaren 
Alters“ und: „Hinsichtlich der Ein-
gliederungshilfeleistungen für we-
sentlich Behinderte - wie die Klä-
gerin - im Sinne des § 53 Abs. 1 
Satz 1 SGB XII besteht kein be-
hördliches Ermessen, sondern ein 
Anspruch des wesentlich Behin-
derten.“

Eigentlich einfach, nicht? Den-
noch erlauben sich Politik und Ver-
waltungen nach wie vor, diskrimi-
nierende Gesetze zu beschließen, 
sogar bestehende Gesetze diskri-
minierend auszulegen. Das ist nur 
möglich, weil die trennende Mau-
er zwischen behinderten Menschen 
mit Anspruch und Bedarf an Nach-

teilsausgleichen und dem Rest der 
Gesellschaft ständig erneuert wird. 
Seit 2009 gilt in Deutschland un-
eingeschränkt die Behinderten-
rechtskonvention. Darin hat unser 
Land im Artikel 4 versprochen, nur 
noch Gesetze zu erlassen, die dieser 
Konvention entsprechen und beste-
hende Gesetze anzupassen. Danach 
hätte das Bundesteilhabegesetz nie-
mals verabschiedet werden können. 
Das Versprechen in Artikel 8, das 
Bewusstsein der Gesellschaft für 
die Belange behinderter Menschen 
zu schärfen, wurde ebenfalls gebro-
chen. Offenbar dachte man nicht im 
Traum daran, diese und andere Ver-
sprechen einzulösen.

Bleibt also die Frage, wen kön-
nen Menschen mit Behinderung 
wählen? Am Umgang mit behin-
derten Menschen ist das nicht fest-
zumachen. Hier sind sich die Par-
teien, spätestens im Umgang mit 
dem Thema in der Praxis, ver-
dammt einig. In der Praxis steht 
die Verteidigung von Etats gegen-
über der Geltendmachung gesetz-

licher Ansprüche stets im Vorder-
grund. 

Noch eine erfreuliche Nachricht 
am Schluss: Wir sind wieder über 
500 Mitglieder, genau gesagt sind 
es 501 Mitglieder. 

Abschließend wünschen wir Ih-
nen bei der Wahl zum Deutschen 
Bundestag eine gute Entscheidung. 
Haben Sie einen goldenen Herbst, 
der nicht durch Ausgangsbeschrän-
kungen beeinträchtigt wird. Ich 
bin skeptisch, denn große Teile un-
serer Mitmenschen benehmen sich, 
als wäre die Pandemie bereits Ge-
schichte. Die Startparameter für 
Herbst und Winter sind wesentlich 
schlechter als im letzten Sommer. 

Bleiben Sie gesund und frei von 
Assistenzproblemen.

Mit freundlichen Grüßen 

Gerhard Bartz, Vorsitzender 

Forderungen zur Bundestagswahl von Men-
schen mit Assistenzbedarf
kobinet-nachrichten am 08. Juni 2021 von Ottmar Miles-Paul
 

Das Netzwerk für Inklusion, Teil-
habe, Selbstbestimmung und Assi-
stenz (NITSA) hat die vorliegenden 
Infos zu den Wahlprogrammen der 
verschiedenen Parteien zur Bundes-
tagswahl 2021 ausgewertet und auf 
Basis dessen Forderungen zur Wahl 
aus der Sicht von Menschen mit be-
hinderungsbedingtem Assistenzbe-
darf formuliert. 

„Und täglich grüßt das Murmel-
tier… In den letzten Jahren gab es 
einige behindertenpolitische Ge-
setzesinitiativen, beispielswei-
se das Bundesteilhabegesetz, das 
Teilhabestärkungsgesetz oder das 
Barrierefreiheitsstärkungsgesetz. 

Eins haben alle diese Gesetzes-
initiativen gemeinsam: Von außen 

Logo NITSA e. V. © NITSA

sehen sie toll aus, sie haben viel-
versprechende Namen, die Ein-
leitungen klingen so, als ob - jetzt 
endlich - gleichberechtigte Teilha-
be im Sinn der UN-Behinderten-
rechtskonvention umgesetzt und 
fundiert, rechtlich abgesichert 
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Bundestagswahl 2021

wird. Ebenfalls gemeinsam haben 
sie allerdings auch das Gefühl der 
Enttäuschung, welches sie bei Be-
troffenen erzeugen. Da gibt es das 
BTHG, welches für einige Grup-
pen sogar zu Verschlechterungen 
führt. Dann das Teilhabestärkungs-

gesetz, das - ja was hat uns das doch 
gleich eigentlich gebracht?! Oder 
das bahnbrechende Barrierefrei-
heitsstärkungsgesetz das - ganz in 
der Praxis - irgendwie - vielleicht 
2040 irgendwas, aber dann auch 
nur manchmal - zu überhaupt nichts 

verpflichtet…“ So beginnt der Blog-
eintrag von NITSA.

Link zum Blogeintrag und zu den 
Forderungen zur Bundestagswahl:

https://blog.nitsa-ev.de/forde-
rungen-zur-bundestagswahl-2021/

10 Gebote für zukunftsfähige Behindertenpo-
litik zur Bundestagswahl
kobinet-nachrichten am 16. Juli 2021 von Ottmar Miles-Paul 

Logo Liga Selbstvertretung 
© Liga SelbstvertretungAnlässlich der am 26. Septem-

ber 2021 anstehenden Bundestags-
wahl sowie der weiteren Wahlen 
auf Landes- und kommunaler Ebe-
ne in diesem Jahr hat die LIGA 
Selbstvertretung 10 Gebote für 
eine zukunftsfähige Behinderten-
politik formuliert. „Daran müssen 
sich die politischen Parteien, ihre 
Programme sowie die Koalitions-
verträge künftiger Regierungen 
messen lassen“, erläutert die LIGA-
Sprecherin Dr. Sigrid Arnade. Alle 
Gebote orientieren sich nach An-
gaben der LIGA-Sprecherin an der 
UN-Behindertenrechtskonvention 
und damit an einer Behindertenpo-
litik als Menschenrechtspolitik. Die 
10 Gebote wurden auch in Leichte 
Sprache übersetzt.

So decken die Gebote nahezu 
das gesamte Spektrum der Behin-
dertenpolitik ab: Es geht um die 
Pflicht zur digitalen und sonstigen 
Barrierefreiheit, auch für private 
Anbieter*innen von Waren und 
Dienstleistungen und auch in der 
Kommunikation; um die freie Wahl 
von Wohnort und Wohnform; um 
eine Psychiatrie ohne Zwang; um 
Gewaltschutzstrategien und unab-
hängige Beschwerdestellen; um je-
weils eigenständige Masterpläne 
für ein inklusives Bildungssystem, 
für einen inklusiven Arbeitsmarkt, 

für ein inklusives Gesundheits-
wesen und nicht zuletzt um die 
Stärkung von Selbstvertretungs-
organisationen und verbesserte Par-
tizipationsmöglichkeiten, heißt es 
in der Presseinformation der LIGA 
Selbstvertretung.

„Zu jedem einzelnen Gebot lie-
ße sich eine längere Abhandlung 
schreiben“, betonte Dr. Sigrid Arna-
de. Das böte Politiker*innen jedoch 
auch die Möglichkeit, sich auf Ne-
benaspekte zu konzentrieren. „Mit 
dieser Zusammenfassung unserer 
Anliegen auf die wesentlichen 
Kernpunkte hoffen wir darauf, dass 
die von uns Angesprochenen Farbe 
bekennen müssen.“

Zur LIGA Selbstvertretung:

Die LIGA Selbstvertretung ist 
ein Zusammenschluss von 13 bun-
desweit tätigen Selbstvertretungs-
organisationen, die von behinderten 
Menschen selbst verwaltet, geführt 
und gelenkt werden.

Im Folgenden dokumentieren wir 
die 10 Gebote der LIGA Selbstver-
tretung:

10 Gebote für eine zukunfts-
fähige Behindertenpolitik ent-
wickelt und vorgestellt von der 

LIGA Selbstvertretung anläss-
lich der Bundestags- und Land-
tagswahlen 2021

1. Behindertenpolitik, die keine 
Menschenrechtspolitik ist, ist keine 
Behindertenpolitik.

2. Das Menschenrecht auf In-
klusion durch eine freie Wahl des 
Wohnorts und der Wohnform mit 
der entsprechenden Unterstützung 
wird gewährleistet und nicht aus 
Kostengründen eingeschränkt. Die 
erforderliche Unterstützung für die 
Teilhabe an allen Lebensbereichen 
wird als echter Nachteilsausgleich 
einkommens- und vermögensunab-
hängig erbracht.

3. Private Anbieter*innen von Wa-
ren und Dienstleistungen werden zu 
Barrierefreiheit und angemessenen 
Vorkehrungen verpflichtet.

4. Digitalisierung wird barriere-
frei umgesetzt. Digitale Teilhabe 
wird für alle Menschen möglich ge-
macht.

5. Gebärdensprachdolmetschung, 
Untertitelung, Audiodeskription 
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Bundestagswahl 2021

und Leichte Sprache werden in al-
len Bereichen der Kommunikation 
und der Medien selbstverständlich 
umgesetzt.

6. In psychiatrischen Zusammen-
hängen werden Zwangsmaßnahmen 
und Zwangsmedikation unterbun-
den und durch Alternativen ersetzt.

7. Gewaltschutzstrategien und 
unabhängige Beschwerdestellen 
werden erarbeitet und eingerichtet, 
um vulnerable Gruppen wie behin-
derte Mädchen und Frauen effektiv 
zu schützen.

8. Das Menschenrecht auf inklu-
sive Bildung, orientiert an qualita-
tiven Maßstäben, wird umgesetzt, 
unterstützt durch einen Master-

plan, der in einem partizipativen 
Prozess von Bund, Ländern und 
Selbstvertreter*innen erarbeitet 
wird.

9. Für einen inklusiven Arbeits-
markt und ein inklusives Gesund-
heitswesen werden Masterpläne mit 
den relevanten Akteur*innen und 
Selbstvertreter*innen entwickelt 
und umgesetzt.

10. Selbstvertretungsorganisati-
onen werden organisatorisch und 
finanziell unterstützt, um die Re-
gierungsarbeit auf Bundes- und 
Länderebene kritisch zu begleiten. 
Entscheidungen, die unter Nicht-
beachtung zuvor festgelegter Par-
tizipationsstandards zustande kom-
men, sind nichtig.

Links zu den 10 Geboten

Link zu den 10 Geboten als PDF:
h t t p : / / l i g a - s e l b s t v e r -

t r e t u n g . d e / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/07/210305_10_Ge-
bote.pdf

Link zu den 10_Geboten als 
Word-Datei:

h t t p : / / l i g a - s e l b s t v e r -
t r e t u n g . d e / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/07/210305_10_Ge-
bote.docx

Link zu den 10 Geboten in Leich-
ter Sprache als PDF:

h t t p : / / l i g a - s e l b s t v e r -
t r e t u n g . d e / w p - c o n t e n t /
uploads/2021/07/210715_10_Ge-
bote_Leichte_Sprache.pdf

Wahlprüfsteine des BSK zur Bundestagswahl
kobinet-nachrichten am 27. Juli 2021 von Ottmar Miles-Paul

Bild einer Wahlurne © H. Smikac

Trotz der von den Parteien ein-
geschränkten Möglichkeiten für 
Fragen für Wahlprüfsteine hat der 
Bundesverband Selbsthilfe Körper-
behinderter (BSK) diese Form der 

Abfrage von Positionen der Parteien 
zu einer Reihe von behindertenpoli-
tisch relevanten Fragen genutzt und 
seine Prüfsteine für die Bundes-
tagswahl veröffentlicht.

Rollstuhl-Kurier hat die Bundesparteien nach 
Inklusion und Barrierefreiheit gefragt
kobinet-nachrichten am 21. August 2021 von Hartmut Smikac

 
Das Magazins „Rollstuhl-Ku-

rier“ hat die behindertenpolitischen 
Sprecher der im Bundestag ver-
tretenen Parteien CDU/CSU, SPD, 
AFD, DIE LINKE., BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN und FDP danach ge-
fragt, welchen Handlungsbedarf sie 
bei Inklusion, Barrierefreiheit und 
weiteren Punkten wie Hilfsmittel-
versorgung, erster Arbeitsmarkt 

und Digitalisierung sehen. Die Ant-
worten zu diesen Fragen können als 
Orientierungshilfe für Wahlent-
scheidungen genutzt werden. 

Die Antworten der Parteien werden 
in der am 27. August erscheinenden 
September-Ausgabe des Magazins 
„Rollstuhl-Kurier“ veröffentlicht und 
sind bereits jetzt unter diesem Link 

nachzulesen. https://www.rollstuhl-
kurier.de/2021/08/18/treffsicher-zur-
wahl-wir-stellen-den-parteien-acht-
knifflige-fragen/ oder kurz https://
tinyurl.com/ue4vjbb7 

Link zu den Wahlprüfsteinen des 
BSK zur Bundestagswahl 2021:

https://www.bsk-ev.org/aktu-
elles-presse/news-aktuellespresse/
detailed-view/?tx_ttnews%5Btt_ne
ws%5D=895&cHash=6a713d70d87
06d8ecc44b0ae71cd4179

oder kurz: https://tinyurl.com/
zs5972tc 




